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1 MENSCHENRECHTE UND BILDUNG

MENSCHENRECHTE

* Verbindung zweier Komponenten: Rechte
und Menschsein

* abgeleitet aus der Menschenwiirde

¢ weder an Rollen noch an Bedingungen ge-
kntipft ~~ universaler Geltungsanspruch

BILDUNG FUR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (NACH
BAADEN (2003)):

LERNEN, WISSEN ZU ERWERBEN Eine ausreichend
breite Allgemeinbildung ist das Funda-
ment Lebenslangen Lernens und muss mit
der Moglichkeit verkntipft werden, vertie-
fende Kenntnisse in ausgewéhlten Fachern
zu erwerben.

LERNEN, ZU HANDELN Kompetenz, mit unter-
schiedlichen, haufig unvorhersehbaren Si-
tuationen fertig zu werden; Fahigkeit zur
Teamarbeit.

LERNEN, MIT ANDEREN ZU LEBEN Verstindnis fiir
die Mitmenschen, fiir ihre Geschichte,
Traditionen und geistigen Werte entwi-
ckeln sowie interkulturelles und generatio-
neniibergreifendes Verstindnis entwickeln,
um Konflikte gemeinsam friedlich zu 16-
sen.

LERNEN FUR DAS LEBEN Urteilsvermogen, Eigen-
standigkeit und personliche Verantwor-
tung entwickeln; keines der Talente, die
in jedem Menschen wie ein verborge-
ner Reichtum schlummern, darf ungenutzt
bleiben.

2 GESETZESTEXTE

ALLGEMEINE ERKLARUNG DER MENSCHENRECHTE
NacH UNO (1948)
Artikel 26 (1) Jeder hat das Recht auf Bildung.
Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten
der Grundschulunterricht und die grundlegen-
de Bildung. Der Grundschulunterricht ist obli-
gatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht miis-
sen allgemein verfiigbar gemacht werden, und
der Hochschulunterricht muf3 allen gleicherma-
Ben entsprechend ihren Féahigkeiten offenstehen.

(2) Die Bildung mufs auf die volle Entfaltung
der menschlichen Personlichkeit und auf die
Starkung der Achtung vor den Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muf3
zu Verstiandnis, Toleranz und Freundschaft zwi-
schen allen Nationen und allen rassischen oder
religivsen Gruppen beitragen und der Tatigkeit
der Vereinten Nationen fiir die Wahrung des
Friedens forderlich sein.

(3) Die Eltern haben ein vorrangiges Recht,
die Art der Bildung zu wihlen, die ihren Kin-
dern zuteil werden soll.
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INTERNATIONALER PAKT UBER WIRTSCHAFTLICHE,
SOZIALE UND KULTURELLE RECHTE UNO (1966)
Artikel 13 Die Vertragsstaaten erkennen das
Recht eines jeden auf Bildung an. Sie stimmen
tiberein, dass die Bildung auf die volle Entfal-
tung der menschlichen Personlichkeit und des
Bewusstseins ihrer Wiirde gerichtet sein und die
Achtung vor den Menschenrechten und Grund-
freiheiten stirken muss. Sie stimmen ferner {iber-
ein, dass die Bildung es jedermann ermoglichen
muss, eine niitzliche Rolle in einer freien Gesell-
schaft zu spielen, dass sie Verstandnis, Toleranz
und Freundschaft unter allen Vélkern und allen
rassischen, ethnischen und religiosen Gruppen
fordern sowie die Tatigkeit der Vereinten Na-
tionen zur Erhaltung des Friedens unterstiitzen
muss.

Die Vertragsstaaten erkennen an, dass im
Hinblick auf die volle Verwirklichung dieses
Rechts a) der Grundschulunterricht fiir jeder-
mann Pflicht und allen unentgeltlich zugang-
lich sein muf3; b) die verschiedenen Formen des
hoheren Schulwesens einschliefllich des hohe-
ren Fach- und Berufsschulwesens auf jede ge-
eignete Weise, insbesondere durch allméhliche
Einfiihrung der Unentgeltlichkeit, allgemein ver-
fiighar und jedermann zugénglich gemacht wer-
den miissen; ¢) der Hochschulunterricht auf je-
de geeignete Weise, insbesondere durch allmé&h-
liche Einfiihrung der Unentgeltlichkeit, jeder-
mann gleichermafien entsprechend seinen Fahig-
keiten zugénglich gemacht werden muf3; d) ei-
ne grundlegende Bildung fiir Personen, die ei-
ne Grundschule nicht besucht oder nicht be-
endet haben, so weit wie moglich zu férdern
oder zu vertiefen ist; e) die Entwicklung eines
Schulsystems auf allen Stufen aktiv voranzutrei-
ben, ein angemessenes Stipendiensystem einzu-
richten und die wirtschaftliche Lage der Lehrer-
schaft fortlaufend zu verbessern ist.

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Frei-
heit der Eltern und gegebenenfalls des Vor-
munds oder Pflegers zu achten, fiir ihre Kinder
andere als offentliche Schulen zu wihlen, die
den vom Staat gegebenenfalls festgesetzten oder
gebilligten bildungspolitischen Mindestnormen
entsprechen, sowie die religitse und sittliche Er-
ziehung ihrer Kinder in Ubereinstimmung mit
ihren eigenen Uberzeugungen sicherzustellen.

Keine Bestimmung dieses Artikels darf dahin
ausgelegt werden, dafd sie die Freiheit nattir-
licher oder juristischer Personen beeintrachtigt,
Bildungseinrichtungen zu schaffen und zu leiten,
sofern die in Absatz 1 niedergelegten Grundsat-
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ze beachtet werden und die in solchen Einrich-
tungen vermittelte Bildung den vom Staat ge-
gebenenfalls festgesetzten Mindestnormen ent-
spricht.

UBEREINKOMMEN UBER DIE RECHTE DES KINDES
UNO (1990, nach) Artikel 2 [Achtung der Kin-
desrechte; Diskriminierungsverbot] Die Vertrags-
staaten achten die in diesem Ubereinkommen
festgelegten Rechte und gewéhrleisten sie jedem
ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne
jede Diskriminierung unabhéngig von der Ras-
se, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache,
der Religion, der politischen oder sonstigen An-
schauung, der nationalen, ethnischen oder so-
zialen Herkunft, des Vermogens, einer Behinde-
rung, der Geburt oder des sonstigen Status des
Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds. Die
Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Mafinah-
men, um sicherzustellen, dafd das Kind vor allen
Formen der. Diskriminierung oder Bestrafung
wegen des Status, der Tétigkeiten, der Meinungs-
duflerungen oder der Weltanschauung seiner El-
tern, seines Vormunds oder seiner Familienange-
horigen geschiitzt wird.

Artikel 28 [Recht auf Bildung; Schule; Berufs-
ausbildung] Die Vertragsstaaten erkennen das
Recht des Kindes auf Bildung an; um die Ver-
wirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der
Chancengleichheit fortschreitend zu erreichen,
werden sie insbesonders

a. den Besuch der Grundschule fiir alle zur
Pflicht und unentgeltlich machen; b. die Ent-
wicklung verschiedener Formen der weiterfiih-
renden Schulen allgemeinbildender und berufs-
bildender Art fordern, sie allen Kindern verfiig-
bar und zugénglich machen und geeignete Maf3-
nahmen wie die Einfiihrung der Unentgeltlich-
keit und die Bereitstellung. finanzieller Unter-
stiitzung bei Bediirftigkeit treffen; c. allen ent-
sprechend ihren Fihigkeiten den Zugang zu den
Hochschulen mit allen geeigneten Mitteln er-
moglichen; d. Bildungs- und Berufsberatung al-
len Kindern verfiigbar und zugénglich machen;
e. Mafinahmen treffen, die den regelmifligen
Schulbesuch férdern und den Anteil derjenigen,
welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern.
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maf3-
nahmen, um sicherzustellen, daf$ die Disziplin
in der Schule in einer Weise gewahrt wird, die
der Menschenwiirde des Kindes entspricht und
im Einklang mit diesem Ubereinkommen steht.
Die Vertragsstaaten fordern die internationale
Zusammenarbeit im Bildungswesen, insbesonde-
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re um zur Beseitigung von Unwissenheit und
Analphabetentum in der Welt beizutragen und
den Zugang zu wissenschaftlichen und techni-
schen Kenntnissen und modernen Unterrichts-
methoden zu erleichtern. Dabei sind die Bedtirf-
nisse der Entwicklungsldnder besonders zu be-
riicksichtigen.

Artikel29 [Bildungsziele; Bildungseinrichtun-
gen] Die Vertragsstaaten stimmen darin {iberein,
dafi die Bildung des Kindes. darauf gerichtet
sein muf3,

a. die Personlichkeit, die Begabung und die
geistigen und korperlichen Fahigkeiten des Kin-
des voll zur Entfaltung zu bringen; b. dem Kind
Achtung vor den Menschenrechten und Grund-
freiheiten und den in der Charta der Vereinten
Nationen verankerten Grundsédtzen zu vermit-
teln; c. dem Kind Achtung vor seinen Eltern,
seiner kulturellen Identitét, seiner Sprache und
seinen kulturellen Werten, den nationalen Wer-
ten des Landes, in dem es lebt,- und gegebe-
nenfalls des Landes, aus dem es stammt, so-
wie vor anderen Kulturen als der eigenen zu
vermitteln; d. das Kind auf ein verantwortungs-
bewufstes Leben in einer freien Gesellschaft im
Geist der Verstindigung, des Friedens, der To-
leranz; der Gleichberechtigung der Geschlech-
ter und der Freundschaft zwischen allen Vol-
kern und ethnischen, nationalen und religitsen
Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;
e. dem Kind Achtung vor der natiirlichen Um-
welt zu vermitteln. Dieser Artikel und Artikel 28
diirfen nicht so ausgelegt werden, dafs sie die
Freiheit natiirlicher oder juristischer Personen -
beeintrdchtigen, Bildungseinrichtungen zu griin-
den und zu fiihren, sofern die in Absatz 1 fest-
gelegten Grundsétze beachtet werden und die in
solchen Einrichtungen vermittelte Bildung den
von dem Staat gegebenenfalls festgelegten Min-
destnormen entspricht.

3 DIE 4 AS DES SOZIALPAKTES

(entnommen aus Motakef (2006))

VERFUGBARKEIT Funktionsfihige Bildungsein-
richtungen und -programme mdiissen im
Hoheitsgebiet des Vertragsstaats in aus-
reichendem Mafie zur Verfligung stehen.
Was fiir ihre Funktionsfahigkeit erforder-
lich ist, hangt von zahlreichen Faktoren
ab, namentlich von dem Entwicklungskon-
text, in dem sie tdtig sind. So bendtigen
wohl alle Einrichtungen und Programme
Gebédude oder sonstigen Schutz vor den
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Elementen, sanitdre Einrichtungen fiir bei-
de Geschlechter, hygienisches Trinkwasser,
ausgebildete Lehrer, die innerhalb des Lan-
des konkurrenzfihige Gehdlter beziehen,
Lehrmaterialien und so weiter, wahrend
einige Einrichtungen und Programme dar-
tber hinaus beispielsweise Bibliotheken,
Computereinrichtungen und Informations-
techniken benotigen.

ZUGANGLICHKEIT Im Hoheitsbereich des Ver-
tragsstaats miissen alle ohne Unterschied
Zugang zu Bildungseinrichtungen und -
programmen haben. Die Zugdnglichkeit
hat drei sich tiberschneidende Dimensio-
nen:

¢ Nichtdiskriminierung: Bildung muss
nach dem Gesetz und de facto fiir alle
zugédnglich sein, insbesondere fiir die
schwéchsten Gruppen, ohne dass eine
Diskriminierung aus einem der unzu-
lassigen Griinde stattfindet (...);

® Physische Zugénglichkeit: Bildung
muss in sicherer Reichweite stattfin-
den, entweder durch Teilnahme am
Unterricht an einem in zumutbarer
Entfernung gelegenen Ort (zum Bei-
spiel eine Schule in der Nachbar-
schaft) oder mittels moderner Techno-
logie (zum Beispiel Zugang zu Fern-
unterricht);

* Wirtschaftliche Zuganglichkeit: Bil-
dung muss fiir alle erschwinglich sein.
Diese Dimension der Zuganglichkeit
wird von der unterschiedlichen Wort-
wahl des Artikels 13 Abs. 2 in Be-
zug auf die Grund- und Sekundar-
schulbildung sowie die Hochschulbil-
dung bestimmt: Wahrend die Grund-
schulbildung »allen unentgeltlich« zu-
gédnglich sein muss, obliegt es den Ver-
tragsparteien, fiir die einer unentgelt-
lichen Sekundar- Hochschulbildung
Sorge zu tragen.

ANNEHMBARKEIT Die Form und der Inhalt der
Bildung, namentlich die Lehrpldne und
Lehrmethoden, miissen fiir die Schiiler be-
ziehungsweise die Studenten und gegebe-
nenfalls die Eltern annehmbar sein, das
heifst sie miissen relevant, kulturell ange-
messen und hochwertig sein. Dabei sind
die in Artikel 13 Abs. 1 festgelegten Bil-
dungsziele sowie die etwaigen von Staat
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festgelegten Mindestnormen fiir die Bil-
dung zu beachten (...).

ADAPTIERBARKEIT Bildung muss flexibel sein, da-
mit sie den Erfordernissen sich verdndern-
der Gesellschaften und Gemeinwesen an-
gepasst werden und den von vielféltigen
sozialen und kulturellen Gegebenheiten ge-
préagten Bediirfnissen der Schiiler und Stu-
denten entsprechen kann. (...)

4 DIE REALITAT, BILDUNGSSITUATIONEN IN:

(Quelle: Deutsche Welle (2006)) Afghanistan
Ausbildung ehemaliger Soldaten z.B. zum
Schneider Berufsausbildungszentrum fiir afgha-
nische Frauen in Kabul Wiederaufbau der Schu-
len durch die Bundeswehr, Ausbildung von Leh-
rern
Kosovo
Albanischstammige Jugendliche bei der Aus-

LITERATUR

bildung benachteiligt 4,95 Millionen Euro aus
Deutschland zum Aufbau von Ausbildungsplét-
zen im Kosovo

Vietnam

Mehr als 90% der Bevolkerung in Vietnam kann
lesen und schreiben, Lehrpline und Schulbii-
cher sind {iberaltert und bediirfen der Uberar-
beitung: Vietnam will den Bildungsanschluss an
die Industrienationen nicht verlieren., Ersetzen
des Frontalunterrichts durch mehr Interaktivitat
(Teilhabe an Bildung): Konsequenz: gesteigertes
Lernpensum, mehr zu lernen, Schiiler miissen
viel in Eigenregie lernen, viele brauchen Nach-
hilfeunterricht (um auch die Uni zu schaffen;
wer iiber das entspechende Einkommen verfiigt
schafft es nattirlich leichter. Kapazitdten des Sys-
tems sind ausgereizt: der Staat kann den Wis-
senshunger der Bevolkerung mit ihren Mitteln
nicht befriedigen. Private Initiativen sollen die
Liicke schliefien.

[Baaden 2003] BAADEN, Andreas: Schliissel zum Wandel — Zum Konzept einer »Bildung fiir nachhaltige
Entwicklung«. Version: 2003-05. http://www.unesco-heute.de/0403/esdk.htm, Abruf: o4. Nov.
2007. — Online-Magazin der Deutschen UNESCO-Kommission

[Bielefeldt u. Trisch 2006] BIELEFELDT, Heiner
Was sind Menschenrechte?

MENSCHENRECHTE (Hrsg.):

; TriscH, Oliver ; DEUTSCHES INSTITUT FUR
Version: 2006. http://files.

institut-fuer-menschenrechte.de/494/DIMR_MR.pdf, Abruf: 05. Nov. 2007

[Deutsche Welle 2006] DEutscHE WELLE: Bildungschancen in der globalen Welt. http://www.dw-world.
de/dw/article/0,2144,1933837,00.html. Version: 2006, Abruf: 06. Nov. 2007

[Motakef 2006] MOTAKEF, Mona:
kriminierung. Berlin

Deutsches Institut fiir Menschenrechte,

Das Menschenrecht auf Bildung und der Schutz vor Dis-

2006 http://files.

institut-fuer-menschenrechte.de/488/d50_v1_file_4472c3f75f94b_IUS-010_S_RAB_

RZAnsicht_ES.pdf. — ISBN 3-937714-19-7

[Organisation der Islamischen Konferenz 1990] ORGANISATION DER ISLAMISCHEN KONFERENZ:

Kairoer Erklirung der Menschenrechte.

http://www.oic-oci.org/english/conf/fm/19/19%

20icfm-political-en.htm#THECAIRODECLARATIONONHUMANRIGHTSINISLAM. Version: 1990, Abruf:

06. Nov. 2007

[Tomasevski 2003] Tomasevski, Katarina: Education Denied: Costs and Remedies. London : Zed Books
Ltd, 2003 http://wuw.right-to-education.org. — ISBN 978-1842772508

[Trisch 2006] TriscH, Oliver ; DEUTSCHES INSTITUT FUR MENSCHENRECHTE (Hrsg.): Der Schutz

vor Diskriminierung: ein Strukturprinzip der Menschenrechte.

Version: 2006. http://files.

institut-fuer-menschenrechte.de/494/DIMR_Diskriminierung?2.pdf, Abruf: o5. Nov. 2007

[Trisch u. Lohrenscheit 2006] TriscH, Oliver ; LoHRENSCHEIT, Claudia ; DEUTSCHES INSTITUT FUR

MENSCHENRECHTE (Hrsg.):

Frauenrechte sind Menschenrechte.

Version: 2006. http://files.

institut-fuer-menschenrechte.de/494/DIMR_Frauenrechte.pdf, Abruf: o5. Nov. 2007

[UNO 1948] UNO: Allgemeine Erklirung der Menschenrechte. http://www.unric.org/index.php?
option=com_content&task=view&id=105&Itemid=146. Version: 1948, Abruf: 05. Nov. 2007

menschenrecht-bildung@net-tex.de

www.net-tex.de/uni/


http://www.unesco-heute.de/0403/esdk.htm
http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/494/DIMR_MR.pdf
http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/494/DIMR_MR.pdf
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1933837,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1933837,00.html
http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/488/d50_v1_file_4472c3f75f94b_IUS-010_S_RAB_RZAnsicht_ES.pdf
http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/488/d50_v1_file_4472c3f75f94b_IUS-010_S_RAB_RZAnsicht_ES.pdf
http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/488/d50_v1_file_4472c3f75f94b_IUS-010_S_RAB_RZAnsicht_ES.pdf
http://www.oic-oci.org/english/conf/fm/19/19%20icfm-political-en.htm#THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM
http://www.oic-oci.org/english/conf/fm/19/19%20icfm-political-en.htm#THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM
http://www.right-to-education.org
http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/494/DIMR_Diskriminierung2.pdf
http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/494/DIMR_Diskriminierung2.pdf
http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/494/DIMR_Frauenrechte.pdf
http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/494/DIMR_Frauenrechte.pdf
http://www.unric.org/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=146
http://www.unric.org/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=146

Bildung als Menschenrecht

[UNO 1966] UNO: Internationaler Pakt iiber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. http://www.
igfm.de/7id=148#396. Version: 1966, Abruf: o5. Nov. 2007

[UNO 1990] UNO: Ubereinkommen iiber die Rechte des Kindes. http://www.kidweb.de/kiko.htm.
Version: 1990, Abruf: 05. Nov. 2007

menschenrecht-bildung@net-tex.de 5 www.net-tex.de/uni/


http://www.igfm.de/?id=148#396
http://www.igfm.de/?id=148#396
http://www.kidweb.de/kiko.htm

	1 Menschenrechte und Bildung
	2 Gesetzestexte
	3 Die 4 As des Sozialpaktes
	4 Die Realität, Bildungssituationen in:

